
 

 

Aktualisierung der Entsprechenserklärung nach § 161 AktG 

Vorstand und Aufsichtsrat der Branicks Group AG haben zuletzt am 19. Dezember 2023 eine 
Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG zu den Empfehlungen des Deutschen Corporate 
Governance Kodex in der Fassung vom 28. April 2022 abgegeben. Diese Erklärung und die darin 
enthaltenen Abweichungen werden durch folgende zusätzliche Abweichung ergänzt: 

Der Kodex empfiehlt in Ziffer F.2, dass der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht bin-
nen 90 Tagen nach Geschäftsjahresende, die verpflichtenden unterjährigen Finanzinformatio-
nen binnen 45 Tagen nach Ende des Berichtszeitraums öffentlich zugänglich sein sollen. Be-
züglich der öffentlichen Zugänglichmachung des Konzernabschlusses und des 
Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2023 wird die Branicks Group AG der Empfehlung 
nicht entsprechen. Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 
2023 werden voraussichtlich am 30. April 2024 öffentlich zugänglich sein. Der spätere Zeit-
punkt der Veröffentlichung steht im Zusammenhang mit der voraussichtlichen Dauer des von 
der Gesellschaft Anfang März 2024 präventiv eingeleiteten StaRUG-Verfahrens mit dem Ziel 
der Verlängerung der Laufzeiten der in 2024 fällig werdenden Schuldscheindarlehen.  
Künftig wird die Branicks Group AG der Empfehlung F.2 des Kodexes auch in Bezug auf den 
Zeitpunkt der öffentlichen Zugänglichmachung des Konzernabschlusses und des Konzernlage-
berichts wieder entsprechen. 

Im Übrigen bleibt die Entsprechenserklärung vom 19. Dezember 2023 mit den darin genannten 
Abweichungen unverändert. 

Frankfurt am Main, den 19. März 2024 
 
Vorstand und Aufsichtsrat der Branicks Group AG 


